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StPO) weiterhin unterlassen. Somit ist auch die Änderung der 
Haftgründe unter Aufrechterhaltung des Haftbefehls selbst aus
geschlossen.

Aus diesen Gründen mußte der Beschwerde stattgegeben wer
den.

Zugleich ist jedoch der in der Sache erforderliche Beschluß zu 
erlassen (§ 308 Abs. 3 StPO).

Durch die Nichteinleitung eines Ermittlungsverfahrens in der 
DDR wäre die Beschwerdeführerin hier außer Strafverfolgung 
gesetzt und wären strafprozessuale Maßnahmen, insbesondere der 
Erlaß eines Haftbefehls, damit gesetzlich unzulässig und dürften 
vom Gericht außerhalb eines Ermittlungsverfahrens weder erlassen 
noch vom Beschwerdesenat aufrechterhalten werden. Obgleich 
bereits ein Haftbefehl eines deutschen Gerichts vorliegt, würde 
für Straftäter, die bei offenen Grenzen zwischen den Gebieten 
der bisherigen beiden deutschen Staaten wechseln, ein rechtsfreier 
Raum zugelassen, der sie zu weiteren Straftaten ermuntern und 
wirksame Strafverfolgung unmöglich machen würde.

Mit dem am 21. Juni 1990 zeitgleich durch beide deutsche 
Parlamente sowie am 22. Juni 1990 vom Bundesrat beschlossenen 
Vertrag über die Schaffung einer Währungs-, Wirtschafts- und 
Sozialunion zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der 
Deutschen Demokratischen Republik ist ein bedeutsamer Schritt 
in Richtung auf die Herstellung der staatlichen Einheit Deutsch
lands vollzogen worden. Das Gesetz der Volkskammer der DDR 
zur Änderung und Ergänzung der Verfassung der DDR (Verfas
sungsgrundsätze) vom 17. Juni 1990 schreibt in Art. 1 Abs. 2 vor, 
daß Vorschriften der Verfassung und sonstige Rechtsvorschriften 
entsprechend diesem Verfassungsgesetz anzuwenden sind, und legt 
weiter in Art. 5 Abs. 2 fest, daß die Richter unabhängig und 
nur der Verfassung nach Maßgabe dieses Verfassungsgesetzes und 
dem Gesetz unterworfen sind, was bedeutet, daß sie die geltende 
Verfassung in diesem Sinne auszulegen haben.

Die „Maßgabe“ der Verfassungsgrundsätze ist u. a. der Präambel 
dieses Gesetzes zu entnehmen, wonach die Verfassungsergänzung 
“ . . .  in der Erwartung einer baldigen Herstellung der staatlichen 
Einheit Deutschlands ... für eine Übergangszeit...“ erfolgt und 
entgegenstehende Verfassungsgrundsätze keine Rechtsgültigkeit 
mehr besitzen (Präambel, letzter Satz). Sie ergibt sich auch aus 
der ausdrücklichen Schlußbestimmung (Art. 10 Verfassungsgrund
sätze) der Geltungsdauer des Gesetzes „bis zur Inkraftsetzung eines 
Grundgesetzes“. Auf der Basis dieser Verfassungsgrundsätze und 
des auf die Herstellung der deutschen Einheit gerichteten rechts
gültigen Staatsvertrages ist das Verhältnis der beiden deutschen 
Staaten, soweit es hier berührt wird, neu zu beurteilen. So steht 
nunmehr nach Auffassung des erkennenden Senats Art. 33 Abs. 2 
Verfassung der DDR der Gewährung direkter Rechtshilfe der Ge
richte und Staatsanwaltschaften der DDR für die Bundesrepublik 
Deutschland auf gegenseitiger Basis auch bei strafprozessualen 
Zwangsmaßnahmen nichts entgegen, soweit diese bisher daran 
gescheitert ist, daß die Bundesrepublik Deutschland im Verhältnis 
zur DDR als „auswärtige Macht“ betrachtet worden ist. Folgt man 
der Logik der jetzt in Gang befindlichen historischen Prozesse, 
so ist die staatliche Einheit Deutschlands nahe und ist bereits 
ein Übergangsstadium erreicht, das auch dadurch gekennzeichnet 
ist, daß Rechts- und Amtshilfe nicht mehr vorrangig nach den 
Maßstäben der Beziehungen zu anderen Staaten, sondern zuneh
mend nach innerstaatlichen Grundsätzen, d. h. so wie sie zwischen 
den Gerichten und anderen Justizbehörden innerhalb der DDR 
bzw. innerhalb der Bundesrepublik üblich sind, betrachtet werden 
müssen. In der Bundesrepublik war es ohnehin umstritten, wie die 
§§ 3 bis 7 StGB/BRD, die das sog. internationale Strafrecht regeln, 
im Verhältnis der Bundesrepublik zur DDR ausgelegt werden 
sollen. Die Rechtsprechung vor dem 2. StrRG vom 13. Juli 1973 
(BGBl. I S. 909) hat das Gebiet des früheren Deutschen Reiches 
in den Grenzen vom 31. Dezember 1937 als Inland behandelt, 
mithin das Territorium der DDR einbezogen (BGH St 5,364; 8,168) 
und jeden Deutschen als deutschen Staatsangehörigen angesehen, 
woran sich zumindest verfassungsrechtlich bisher im Verhältnis zur 
DDR nichts geändert hat (vgl. auch BVerfG 36,1). Verändert hat 
sich indessen gänzlich die frühere Abgrenzungsdoktrin der DDR 
gegenüber der Bundesrepublik.

Auf dieser Grundlage erscheint der für den Fall der Aufhebung

des Auslieferungsgewahrsams gestellte Antrag des Generalstaats
anwalts von Berlin vom 20. Juni 1990 zulässig und begründet, 
statt stellvertretender Strafrechtspflege und statt Auslieferungshaft 
den Haftbefehl des Ermittlungsrichters bei dem Bundesgerichtshof 
der Bundesrepublik Deutschland der Beschwerdeführerin direkt zu 
verkünden.

Dies hat prozessual entsprechend § 126 StPO zu erfolgen. Das 
Protokoll der richterlichen Vernehmung ist gemäß § 126 Abs. 3 
StPO sofort dem Gericht zuzustellen, das den Haftbefehl erlassen 
hat. Da dem Antrag des Generalstaatsanwalts, der eine Bewilligung 
dieser Form der Rechtshilfe einschließt, entsprochen worden ist, 
tritt an die Stelle der nun aufgehobenen Auslieferungshaft die 
Wirkung des Haftbefehls des Bundesgerichtshofs, so daß eine 
Haftentlassung entfällt.

Die Entscheidung beruht auf §§ 306 ff. in Verbindung mit § 127 
StPO.

§§ 70 Abs. 2, 224 Abs. 2 StPO; §§ 6 Abs. 2, 112 Abs. 1 und 3, 
115 Abs. 1, 116 Abs. 1 und 2 StGB.

1. Zur Verwertbarkeit von Aussagen eines jugendlichen Be
schuldigten, die ohne Beisein Erziehungsberechtigter zustande 
gekommen sind.
2. Anforderungen an den Nachweis bedingten Tötungsvorsat
zes bei Einsatz eines Messers zur Tatausführung.

OG, Urteil vom 22. März 1990 - 5 OSB 5/90.

Der 17jährige Angeklagte hatte die Nacht zum 23. Mai 1989 in K. 
auf einer Parkbank verbracht. Als er morgens erwachte, verspürte er 
sexuelle Erregung und entschloß sich, eine Frau zum Geschlechts
verkehr zu zwingen. Er begab sich zu einem Weg und klappte sein 
Taschenmesser mit 7,5 cm langer, feststehender Klinge auf, das er in 
die rechte Hosentasche steckte. Als gegen 6.30 Uhr die nachfolgend 
Geschädigte J. vorbeikam, zog der Angeklagte das Messer und for
derte von ihr die Durchführung des Geschlechtsverkehrs. Sie begann 
zu schreien, worauf sie der Angeklagte an den Haaren vom Weg 
weg zog. Die Geschädigte wehrte sich, indem sie um sich schlug 
und nach dem Angeklagten trat. Dabei faßte sie in die Klinge des 
Messers. Der Angeklagte führte mit dem Taschenmesser einen Stich 
in die linke Oberkörperseite der sich noch immer zur Wehr setzenden 
Geschädigten. Sodann zog er sie in ein Gestrüpp und verlangte von 
ihr, sich zu entkleiden. Da seine sexuelle Erregung bei der Äusein- 
andersetzung abgeklungen war, manipulierte er an den Brüsten und 
am Geschlechtsteil der Geschädigten, ohne daß es dadurch erneut zur 
Erektion kam. Er ließ dann von ihr ab und gestattete ihr, sich zu 
entfernen.

Die Geschädigte erlitt eine ca. 6 cm tiefe Stichwunde im Bereich 
der linken Brustwand sowie eine Schnittverletzung der rechten Mit
telhand, wurde bis zum 31. Mai 1989 stationär behandelt und war bis 
zum 26. Juli 1989 weiter arbeitsunfähig.

Die psychiatrisch-psychologische Begutachtung des Angeklagten 
ergab dessen uneingeschränkte Zurechnungs- und Schuldfähigkeit.

Auf Grund dieses Sachverhalts verurteilte das Bezirksgericht den 
Angeklagten wegen versuchter schwerer Körperverletzung in Tatein
heit mit versuchter Vergewaltigung und mit Nötigung zu sexuellen 
Handlungen (Verbrechen gemäß §§115 Abs. 1, 116 Abs. 1 und 2 
StGB, Vergehen gemäß §§ 121 Abs. 1 und 4, 122 Abs. 1 StGB) zu drei 
Jahren Freiheitsstrafe und zog das zur Tat benutzte Taschenmesser 
ein. Darüber hinaus wurde er des versuchten Mordes (Verbrechen 
gemäß § 112 Abs. 1 und 3 StGB) für schuldig befunden; insoweit 
wurde nach §21 Abs. 5 StGB von Maßnahmen strafrechtlicher Ver
antwortlichkeit abgesehen. Des weiteren wurde der Angeklagte, teils 
dem Grunde nach, zur Zahlung von Schadenersatz verurteilt.

Die Berufung des Angeklagten hatte teilweise Erfolg.

Aus der Begründung:

Das Bezirksgericht hat den seiner Entscheidung zugrunde liegen
den Sachverhalt ordnungsgemäß aufgeklärt und im angefochtenen 
Urteil richtig festgestellt.

Soweit gemäß §224 Abs. 2 StPO frühere Aussagen verlesen 
wurden, die der seinerzeit noch jugendliche Angeklagte getätigt 
hat, ohne daß seine Mutter bei der jeweiligen polizeilichen Ver
nehmung zugegen war, liegt darin kein Verstoß gegen Verfahrens
vorschriften. Aus § 70 Abs. 2 StPO kann kein Verwertungsverbot


